
Ordentliche Hauptversammlung
2024

Gegenüberstellung der Satzungsänderungen - TOP 12 und TOP 13



TOP 12
Abschnitt VI - Hauptversammlung

Abschnitt VI - Ziffer 14
Ort, Teilnahmeberechtigung, Stimmrecht

Stand 03.07.2023

Abschnitt VI - Ziffer 14
Ort, Teilnahmeberechtigung, Stimmrecht

Fassung nach Satzungsänderung

14.1. Die Hauptversammlung findet am Sitz

der Gesellschaft statt.

14.2. Zur Teilnahme an der

Hauptversammlung und zur Ausübung des

Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre

berechtigt, die sich bei der Gesellschaft

anmelden und ihre Berechtigung zur

Teilnahme an der Hauptversammlung und zur

Ausübung des Stimmrechts nachweisen.

14.3. Die Anmeldung und der Nachweis der

Berechtigung müssen der Gesellschaft unter

der in der Einberufung hierfür mitgeteilten

Adresse mindestens sechs Tage vor der

Hauptversammlung zugehen. Der Tag der

Versammlung und der Tag des Zugangs sind

nicht mitzurechnen.

14.4. Zum Nachweis der Berechtigung nach

Abschnitt VI Ziffer 14.2 reicht der Nachweis

des Anteilsbesitzes in Textform durch den

Letztintermediär gemäß § 67c Abs.3 AktG

aus. Der Nachweis hat sich auf den Beginn

14.1. Die Hauptversammlung findet am Sitz

der Gesellschaft statt.

14.2. Zur Teilnahme an der

Hauptversammlung und zur Ausübung des

Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre

berechtigt, die sich bei der Gesellschaft

anmelden und ihre Berechtigung zur

Teilnahme an der Hauptversammlung und zur

Ausübung des Stimmrechts nachweisen.

14.3. Die Anmeldung und der Nachweis der

Berechtigung müssen der Gesellschaft unter

der in der Einberufung hierfür mitgeteilten

Adresse mindestens sechs Tage vor der

Hauptversammlung zugehen. Der Tag der

Versammlung und der Tag des Zugangs sind

nicht mitzurechnen.

14.4. Zum Nachweis der Berechtigung nach

Abschnitt VI Ziffer 14.2 reicht der Nachweis

des Anteilsbesitzes in Textform durch den

Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG

aus. Der Nachweis hat sich auf den Beginn

des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu
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des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu

beziehen.

[....]

14.11. Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen

, dass die Hauptversammlung ohne physische

Präsenz der Aktionäre oder ihrer

Bevollmächtigten am Ort der

Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle

Hauptversammlung). Die Ermächtigung des

Vorstands gilt für einen Zeitraum von zwei

Jahren nach Eintragung dieser

Satzungsregelung in das Handelsregister.

beziehen. Der Nachweis hat sich auf den

Geschäftsschluss des 22. Tages vor der

Hauptversammlung zu beziehen.

[....]

14.11. Der Vorstand ist ermächtigt

vorzusehen, dass die Hauptversammlung

ohne physische Präsenz der Aktionäre oder

ihrer Bevollmächtigten am Ort der

Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle

Hauptversammlung). Die Ermächtigung des

Vorstands gilt für einen Zeitraum von zwei

Jahren nach Eintragung dieser

Satzungsregelung in das Handelsregister.

14.12. Aufsichtsratsmitglieder, die nicht den

Vorsitz in der Hauptversammlung führen,

können an der Hauptversammlung auch im

Wege der Bild- und Tonübertragung

teilnehmen, wenn (i) die physische

Anwesenheit aufgrund gesundheitlicher

Risiken für das betreffende Mitglied oder die

übrigen Teilnehmenden nicht vertretbar

erscheint, (ii) die Teilnahme des betreffenden

Mitglieds am Ort der Hauptversammlung mit

einem unverhältnismäßig hohen

Reiseaufwand verbunden wäre oder (iii) die

Hauptversammlung als virtuelle

Hauptversammlung abgehalten wird.
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Abschnitt VI - Ziffer 15
Vorsitz und Beschlussfassung

Stand 03.07.2023

Abschnitt VI - Ziffer 15
Vorsitz und Beschlussfassung

Fassung nach Satzungsänderung

15.1. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats führt

den Vorsitz in der Hauptversammlung und

leitet diese (Versammlungsleiter). Im Falle

seiner Verhinderung übernimmt der weitere

Stellvertreter den Vorsitz. Sind beide

verhindert, übernimmt ein von den

anwesenden Aufsichtsratsmitgliedern der

Anteilseigner aus ihrer Mitte gewähltes

Mitglied den Vorsitz.

15.1. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats führt

den Vorsitz in der Hauptversammlung und

leitet diese (Versammlungsleiter

Versammlungsleitung). Im Falle seiner

Verhinderung übernimmt der weitere

Stellvertreter den Vorsitz. Sind beide

verhindert, übernimmt ein von den

anwesenden Aufsichtsratsmitgliedern der

Anteilseigner aus ihrer Mitte gewähltes

Mitglied den Vorsitz. Übernimmt weder der

Vorsitzende des Aufsichtsrats noch der

weitere Stellvertreter den Vorsitz, können die

Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseignerseite

vorab oder in der Hauptversammlung auch

eine dritte Person zum Versammlungsleiter

wählen.
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TOP 13
Abschnitt IV - Vorstand und Abschnitt V - Aufsichtsrat

Abschnitt IV - Vorstand
Ziffer 7

Zusammensetzung, Geschäftsordnung
Stand 03.07.2023

Abschnitt IV - Vorstand
Ziffer 7

Zusammensetzung, Geschäftsordnung
Stand nach Satzungsänderung

7.1. Der Vorstand besteht aus mindestens

zwei Mitgliedern. Der Aufsichtsrat bestimmt

die Zahl der Vorstandsmitglieder und ernennt

den Vorsitzenden des Vorstands. Der

Aufsichtsrat kann auch einen stellvertretenden

Vorsitzenden des Vorstands bestimmen.

7.2. Für den Vorstand erfolgt die Anstellung

bis zum Ablauf des 65. Lebensjahres, in

Ausnahmefällen bis maximal zum Ablauf des

67. Lebensjahres.

7.3. Der Vorstand gibt sich eine

Geschäftsordnung, die durch den Aufsichtsrat

zu genehmigen ist.

7.1. Der Vorstand besteht aus mindestens

zwei Mitgliedern. Der Aufsichtsrat bestimmt

die Zahl der Vorstandsmitglieder und ernennt

den Vorsitzenden des Vorstands. Der

Aufsichtsrat kann auch einen stellvertretenden

Vorsitzenden des Vorstands bestimmen.

7.2. Für den Vorstand erfolgt die Anstellung

bis zum Ablauf des 65. Lebensjahres, in

Ausnahmefällen bis maximal zum Ablauf des

67. Lebensjahres.

7.3. Der Vorstand gibt sich eine

Geschäftsordnung, die durch den Aufsichtsrat

zu genehmigen ist.
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Abschnitt V - Aufsichtsrat
Ziffer 12 - Innere Ordnung

Stand 03.07.2023

Abschnitt V - Aufsichtsrat
Ziffer 12 - Innere Ordnung

Fassung nach Satzungsänderung

12.1. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig,

wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder,

aus denen er insgesamt zu bestehen hat,

persönlich oder durch schriftliche

Stimmabgabe an der Beschlussfassung

teilnimmt. Ein Mitglied nimmt auch dann an

der Beschlussfassung teil, wenn es sich in der

Abstimmung der Stimme enthält. Im Falle der

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme

des Aufsichtsratsvorsitzenden nach Maßgabe

der §§ 29 Abs. 2 und 31 Abs. 4 MitbestG.

12.2. Im Übrigen setzt der Aufsichtsrat seine

Geschäftsordnung innerhalb von Gesetz,

Satzung und der ihm zugewiesenen Aufgaben

selbst fest.

12.1. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig,

wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder,

aus denen er insgesamt zu bestehen hat,

persönlich oder durch schriftliche

Stimmabgabe an der Beschlussfassung

teilnimmt. Ein Mitglied nimmt auch dann an

der Beschlussfassung teil, wenn es sich in der

Abstimmung der Stimme enthält. Im Falle der

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme

des Aufsichtsratsvorsitzenden nach Maßgabe

der §§ 29 Abs. 2 und 31 Abs. 4 MitbestG.

12.2. Im Übrigen setzt der Aufsichtsrat seine

Geschäftsordnung innerhalb von Gesetz,

Satzung und der ihm zugewiesenen Aufgaben

selbst fest.
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